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des Stadtrates an 

den Gemeinderat
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180553 / 518.01

Auftrag Tino Schneider und Mitunterzeichnende

betreffend

Revision der Verordnung über die Finanzkontrolle  

Antrag 

Der Auftrag sei zu überweisen.  

Begründung 

1. Ausgangslage 

Die Verordnung über die Finanzkontrolle (RB 124) wurde am 2. November 1979 vom 

Gemeinderat beschlossen. Die Verordnung regelt die Stellung und die Unabhängigkeit 

der Finanzkontrolle, den Prüfungsbereich, die Grundsätze und Aufgaben wie auch das 

Verhältnis zu Dienststellen und Betrieben sowie zur Geschäftsprüfungskommission. Um 

vor allem die Unabhängigkeit klarer festzulegen, haben die meisten kantonalen und städ-

tischen Finanzkontrollen ihre Gesetzgebung in den letzten Jahren angepasst. Dazu hat 

die Fachvereinigung der Finanzkontrollen ein Mustergesetz für die Stufe Kanton konzi-

piert, welches mit entsprechenden Anpassungen auch für Städte und grössere Gemein-

den verwendbar ist. Mitglieder der Fachvereinigung sind die Finanzkontrollen öffentlicher 

Verwaltungen (Kantone und Städte) der deutschsprachigen Schweiz. Bei der Finanzkon-

trolle des Kantons Graubünden erfolgte die Gesetzesrevision im Jahre 2011.  
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2. Stand Finanzkontrolle der Stadt Chur 

2.1 Allgemein 

Die Finanzkontrolle ist die oberste Fachabteilung zur Finanzaufsicht der Stadtverwaltung. 

Sie dient der Geschäftsprüfungskommission zur Ausübung ihrer gesetzlichen Finanzauf-

sicht und ihrer Oberaufsicht der städtischen Verwaltung. Im Weiteren unterstützt sie den 

Stadtrat bei der Ausübung seiner Aufsicht über die Stadtverwaltung und der Kontrolle 

des Finanzhaushalts. 

2.2 Aufgaben 

Zu den allgemeinen Aufgaben der Finanzkontrolle der Stadt Chur gehören: 

 Sicherstellung einer ordnungs- und rechtmässigen Buchführung und Rechnungsle-

gung 

 Unterstützung des Gemeinderates und der Geschäftsprüfungskommission bei der 

Ausübung der verfassungsmässigen Finanzkompetenzen und der Wahrnehmung 

der Oberaufsicht über die städtische Verwaltung 

 Unterstützung des Stadtrates bei der Wahrnehmung seiner Aufsichtspflicht über die 

städtische Verwaltung 

 Durchführung von Dienststellenprüfungen und internen Revisionen 

 Nachprüfung der von den Verwaltungsabteilungen begründeten Kosten- und Kredit-

überschreitungen 

 Überprüfung der von den Dienststellen ausgestellten Zahlungsanweisungen mittels 

mitschreitender Kontrolle sowie Zahlungsfreigabe 

 Führung des Sekretariats der Geschäftsprüfungskommission 

2.3 Stellung 

Administrativ ist die Finanzkontrolle dem Vorsteher/der Vorsteherin des Departements 

Finanzen Wirtschaft Sicherheit (FWS) unterstellt. Fachlich ist sie unabhängig und selb-

ständig. Die Finanzkontrolle stützt sich bei ihrer Prüfungstätigkeit auf das Gesetz, auf die 

Verordnung über die Finanzkontrolle sowie auf die allgemein anerkannten Grundsätze 

der Revision. 
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3. Wichtige Revisionsbereiche der Verordnung 

Zu den wichtigsten zu überarbeitenden Punkten der Verordnung bzw. Fragestellungen 

gehören u.a. folgende: 

3.1 Stellung / Eingliederung 

Wo soll die Finanzkontrolle organisatorisch angegliedert werden? Es gibt verschiedene 

Varianten: 

 Departement FWS (wie bisher) 

 Exekutive / Stadtrat 

 Geschäftsprüfungskommission 

 Parlament / Gemeinderat 

Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Varianten der Eingliederung müssen abgewo-

gen werden. Beim Kanton Graubünden ist die Finanzkontrolle auch dem Departement 

(für Finanzen und Gemeinden) administrativ zugeordnet. 

3.2 Unabhängigkeit 

Die Finanzkontrolle der Stadt Chur ist administrativ dem Vorsteher/der Vorsteherin des 

Departements FWS "unterstellt". Um die Unabhängigkeit klar aufzuzeigen, darf die Fi-

nanzkontrolle nur administrativ "zugeordnet" werden, damit nicht der Anschein eines Un-

terstellungsverhältnisses aufkommen kann. 

3.3 Anstellungs- und Kündigungsinstanz der Leitung 

Wer ist die Anstellungs- und Kündigungsinstanz der Leitung der Finanzkontrolle: 

 Exekutive / Stadtrat (wie bisher) 

 Paritätisches Gremium (Vertreter Exekutive und Geschäftsprüfungskommission) 

 Geschäftsprüfungskommission 

 Parlament / Gemeinderat 
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3.4 Aufsichtsbereiche und Aufgaben 

Die Aufsichtsbereiche und die Aufgaben sind klar zu definieren und abzugrenzen. Gehö-

ren zum Beispiel öffentlich-rechtliche Anstalten, Genossenschaften und Aktiengesell-

schaften mit städtischer Beteiligung auch in den Aufsichtsbereich der Finanzkontrolle? 

Wie weit geht die Finanzaufsicht bei Organisationen und Personen, die städtische Leis-

tungen bzw. Beiträge erhalten? 

3.5 Besondere Aufträge 

Infolge der Unabhängigkeit dürfen der Finanzkontrolle nur "besondere" Aufträge erteilt 

werden. Wer darf und wie weit dürfen besondere Aufträge der Finanzkontrolle erteilt wer-

den? Die Finanzkontrolle sollte Aufträge auch ablehnen dürfen, wenn die Unabhängig-

keit, die ordentliche Abwicklung des Prüfprogramms in Gefahr ist oder Interessenskonflik-

te entstehen könnten. 

3.6 Führung GPK-Sekretariat 

Zu den Aufgaben der Finanzkontrolle gehört auch die Führung des Sekretariats der Ge-

schäftsprüfungskommission. Beim Kanton Graubünden ist ein eigener GPK-Sekretär 

beim Ratssekretariat der Standeskanzlei angegliedert. In der aktuellen Praxis bei ande-

ren Finanzkontrollen kommen beide Formen vor. 

4. Fazit 

Eine Totalrevision der Verordnung über die Finanzkontrolle schafft die Möglichkeit, die 

Finanzaufsicht bei der Stadt Chur in struktureller, organisatorischer und rechtlicher Sicht 

klarer zu positionieren. Ebenso kann damit die Unabhängigkeit der Finanzaufsicht stärker 

gegen aussen aufgezeigt werden. 

Aufgrund des anstehenden Legislaturwechsels und der geringen Dringlichkeit der Total-

revision, wird der Stadtrat dem Gemeinderat die Botschaft nicht vor 2026 vorlegen. 
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Aus den erwähnten Gründen beantragt Ihnen der Stadtrat, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr

geehrte Damen und Herren des Gemeinderates, den Auftrag zu überweisen.

Chur, 27. August 2024

Namens de Stadtrates

Der Stadtpräsid Der Stadtschreiber

UM
Marco Michel

   
Aktenauflage

- Verordnung überdie Finanzkontrolle (RB 124)

- Gesetz über die Finanzaufsicht (GFA) des Kantons Graubünden (BR 710.300)



Die Mitte
Chur

Auftrag Tino Schneider (Die Mitte) betreffend Revision der Verordnung über die

Finanzkontrolle

Die Verordnung überdie Finanzkontrolle wurde am 02.11.1979 vom Gemeinderat be-

schlossen. Seither ist sie unverändert in Kraft. In diesen 45 Jahren seit Erlass durch

den Gemeinderat haben sich das Verständnis und die Anforderungen rund um The-

men der Finanzaufsicht, Finanzkontrolle, Good Governance (Stellung und Rolle der

Finanzkontrolle) usw. grundlegend verändert. Eine Überarbeitung der bestehenden

Verordnungist dringlich. Die Unterzeichnenden beauftragen den Stadtrat daher, eine

Totalrevision der Verordnung über die Finanzkontrolle zu initiieren.

Chur, 20. Juni 2024, Tino Schneider

l'ail Stadt Chur

Eingereicht anlässlich der
Gemeinderatssitzung vom 70.66.2024

APLili
Marco Michel, Stadtschreiber
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